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Herrn Ministerialrat
Harald Welsch
Bayerisches Staatsministerium des lnnern,
für Sport und lntegration
Leiter Sachgebiet B1 Kommunalrecht
Dienstgebäude Klosterhofstraße 1

80331 München

München, 29. März2O23

Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Anderung des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes und

weiterer Rechtsvorschriften; hier: Art. 87 Abs. 3 GO

Sehr geehrter Herr Welsch,

vielen Dank für die Möglichkeit, zur mit dem o.g. Gesetzentwurf angestrebten Anderung des

kommunalen Wirtschaftsrechts Stellung zu beziehen. Mit den dort vorgesehenen Anderungen an

Art. 87 Abs. 3 GO sollen die Möglichkeiten von Kommunalunternehmen auf dem Feld der Versor-

gung mit Strom, Wärme und Gas deutlich ausgeweitet werden, und zwar sowohl außerhalb des

Gemeindegebietes als auch beiverbundenen Tätigkeiten, die heute im Wettbewerb erbracht

werden. Für lnteressen, insbesondere des Handwerks, ist eine Schutzklausel vorgesehen.

Der schnelle Ausbau der Photovoltaik und der Windkraft, der Einbau intelligenter, vernetzter Zäh-

ler, der Zubau von Ladestationen für Elektromobilität und die lntegration fernsteuerbarer privater

Anlagen in intelligente Netze sind dringend erforderlich. Öffentlichen und privaten Energieversor-

gern und Netzbetreibern kommt in dem Zusammenhang eine Schlüsselrolle zu. Allerdings greifen

die geplanten Anderungen sehr stark in Marktstrukturen ein, und die Effekte können sich nach-

haltig zu Lasten privatwirtschaftlicher Unternehmen auswirken. Die Sorgen in unserer Mitglied-

schaft sind hoch, und entsprechend deutlich wird der Entwurf von besonders betroffenen Unter-

nehmen abgelehnt. Das gilt nicht nur für das Handwerk - auch große private Betreiber fürchten

Nachteile im Markt und vermissen entsprechende Schutzmaßnahmen. Die lnteressensgegensätze

sollten dringend zusammengeführt werden. Ein Weg kann unseres Erachtens auch ein stärker

koordinierender Auftrag der öffentlichen Unternehmen in Art. 87 GO sein.

Eine für alle Betroffenen tragbare Lösung muss sorgfältig abgestimmt werden. Deshalb plädieren

wir dafür, die Anderung des Art. 87 Abs 3 GO aus dem Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes

herauszunehmen, um sie in einem separaten Verfahren einer ausgewogenen Lösung zuzuführen.

Mit besten Grüßen Anlage
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vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

→ Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren

Name, Vorname, Anschrift, Hauptsitz1.

vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.
Max-Joseph-Str. 5
80333 München
089 55178-100
info@vbw-bayern.de
www.vbw-bayern.de

Anschrift, Telefonnummer, E-Mail Adresse und Internetseite einer Geschäftsstelle am Sitz des2.
Landtags

-

Interessen- oder Vorhabenbereich und Beschreibung der Tätigkeit3.

Die vbw hat die Aufgabe, die gemeinsamen sozialpolitischen, wirtschaftspolitischen und
gesellschaftspolitischen Belange der bayerischen Wirtschaft zu wahren, die Wirtschaftsgruppen-
übergreifend von grundsätzlicher Bedeutung sind.

Zusammensetzung von Vorstand und / oder Geschäftsführung bei juristischen Personen4.

Wolfram Hatz
Bertram Brossardt
Dr. Michael Diederich
Josef Geiger
Stefan Grenzebach
Dr. Christian Hartel
Ilka Horstmeier
Ernst Läuger
Christoph Leicher
Dr. Markus Litpher
Angelique Renkhoff-Mücke
Dr. Markus Rieß
Dr. Klaus-Peter Röhler
Dr. Christian Heinrich Sandler

https://www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente/drucksachen/?q=&dknr=&suchverhalten=AND&dokumentenart=Schriftliche+Stellungnahmen+im+Gesetzgebungsverfahren&ist_basisdokument=off&sort=date&anzahl_treffer=20&wahlperiodeid[]=18&erfassungsdatum[start]=&erfassungsdatum[end]=&dokumentenart=Schriftliche+Stellungnahmen+im+Gesetzgebungsverfahren&iv[]=DEBYLT001E&onlyBasisdokumente=1
mailto:Lobbyregister@bayern.landtag.de
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Winfried Schaur
Erich Schulz
Hubert Schurkus
Michael Schwarz
Stephanie Spinner-König

In den letzten 5 Jahren waren als Mitglieder des Landtags tätig

-

In den letzten 5 Jahren waren als Mitglieder der Staatsregierung tätig

-

Mitgliederzahl bei Verbänden und Vereinen in Hundert Mitgliedern5.

200

Namen der Vertreterinnen und Vertreter bei Verbänden und Vereinen6.

Bertram Brossardt
Stephanie Ammicht
Michael Bischof
Herrmann Brandl
Joachim Feldmann
Marc Hilgenfeld
Klaus Kornitzer
Dr. Jutta Krogull
Ivor Parvanov
Dr. Christof Prechtl
Patrick Püttner
Dr. Frank Rahmstorf
Enno Schad
Katja Schlendorf-Elsäßer
Christine Völzow
Matthias Werner
Stefanie Zormaier
Renate Spandel
Friedbert Warnecke
Raimo Kröll
Volker Leinweber

In den letzten 5 Jahren waren als Mitglieder des Landtags tätig

-

In den letzten 5 Jahren waren als Mitglieder der Staatsregierung tätig

-

Angaben zu Auftraggebern, für die Interessenvertretung betrieben wird, wenn diese7.
Fremdinteressen betrifft

-

mailto:Lobbyregister@bayern.landtag.de
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Anzahl der Beschäftigten in Vollzeitäquivalenten und in Stufen von jeweils zehn8.
Beschäftigten, die mit der Interessenvertretung unmittelbar beauftragt sind

0,1 - 10

In den letzten 5 Jahren waren als Mitglieder des Landtags tätig

-

In den letzten 5 Jahren waren als Mitglieder der Staatsregierung tätig

-

Jährliche finanzielle Aufwendungen mit Personalkosten im Bereich der Interessenvertretung9.
in Stufen von jeweils 10 000 €

890001 - 900000

Empfangene Zuwendungen, Zuschüsse oder Spenden in Stufen von jeweils 10 000 €, sobald10.
in einem Kalenderjahr jeweils ein Betrag von 20 000 € überschritten wird

-

Name, Vorname und Anschrift einzelner Zuwendungs- oder Zuschussgeber oder Spender,11.
sobald innerhalb eines Kalenderjahres jeweils ein Betrag von 20 000 € überschritten wird

-

Jahresabschlüsse oder Rechenschaftsberichte von juristischen Personen, falls keine12.
handelsrechtlichen Offenlegungspflichten bestehen

vbw e. V. Bilanz und GuV 2021.pdf

letzte Änderung 29.06.2022

https://www.bayern.landtag.de/fileadmin/lobbyregister/DEBYLT001E/vbw e. V. Bilanz und GuV 2021.pdf
mailto:Lobbyregister@bayern.landtag.de

